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LITERARISCHER WETTBEWERB

Die Unsicherheit der Zeit, die unser

geistiges Leben lähmt, muss uns ein

Ansporn sein, mit neuer Energie nach
festem Grund zum Aufbau unserer
Kultur zu suchen.

Der «Schweizer-Spiegel» ist schon

vor zehn Jahren, als auch bei uns noch

Snobbismus Trumpf war, für die
schweizerische Eigenart unserer
Literatur eingetreten. Schweizerisches

Wesen bedeutet füruns nicht gedankliche

Schwerfälligkeit noch geistige
Enge oder Vernachlässigung der
Form. Die allgemein menschlichen
Probleme stellen sich auch in der
schweizerischen Umwelt in ihrer

ganzen Tiefe. Wir müssen nur auf-

Die Bestimmungen für den Wettbewerb
lauten :

1. Zulassung: Zur Teilnahme berechtigt
sind alle Schweizerbürger und -bürgerinnen
im In- und Ausland.

2. Eingabefrist: Die Manuskripte müssen
bis zum 31. Dezember 1935 in unserm Besitz

sein.

3. Umfang des Manuskriptes: Die
Novelle darf nicht weniger als 1500 Worte (drei
Seiten des «Schweizer-Spiegels») und nicht
mehr als 6000 Worte (zehn Seiten des

«Schweizer-Spiegels») umfassen.

4. Art der Einsendung: Die Beiträge
müssen ein Motto tragen und an die Redaktion

des «Schweizer-Spiegels», Hirschengraben

20, Zürich 1, eingeschickt werden.

hören uns des Lokalcharakters unserer
Literatur zu schämen. DieAbkehr von
dieser falschen undfeigenSchamwird
auch für die Wirkung unserer
Literatur nach aussen von Vorteil sein. Die
Einsicht, dass das geistige Leben im
Boden des Volkes verwurzelt sein

muss, wenn es nicht einer hoffnungslosen

Sterilität verfallen soll, ist heute
wohl theoretisch da, aber es gilt, nun
auch die praktischen Folgen aus
dieser Erkenntnis zu ziehen.

Wir schreiben einen Wettbewerb für
eine Novelle aus. Bedingung ist, dass

sie sich stofflich mit Menschen aus

unserer Gegenwart beschäftigt und
ihren Schauplatz in der Schweiz hat.

Der Name des Verfassers mit Adresse soll
der Arbeit in einem verschlossenen Kuvert
beiliegen.

5. Jury: Die Beurteilung der Arbeilen
erfolgt durch die Redaktion des «Schweizer-
Spiegels».

6. Preis: Für die prämiierte Novelle wird
ein Preis von Fr. 600.— ausgesetzt. Ausserdem

werden Fr. 2000. — für den Ankauf von
weiteren Arbeiten verwendet. Die Preise

werden acht Wochen nach Ablauf der
Eingabefrist ausbezahlt.

DIE REDAKTION DES
SCHWEIZER - SPIEGELS

Hirschengraben 20, ZÜRICH
Telephon Nr. 23.431
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